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Gesamte Rechtsvorschrift für Ziviltechnikergesetz 2019 , Fassung vom 09.01.2025 

Langtitel 

Bundesgesetz über Ziviltechniker (Ziviltechnikergesetz 2019 – ZTG 2019) 
StF: BGBl. I Nr. 29/2019 (NR: GP XXVI RV 478 AB 530 S. 68. BR: AB 10155 S. 891.) 
 

Änderung 

BGBl. I Nr. 32/2020 (NR: GP XXVII IA 441/A AB 144 S. 27. BR: AB 10310 S. 906.) 
BGBl. I Nr. 141/2020 (NR: GP XXVII IA 1113/A AB 592 S. 69. BR: AB 10513 S. 916.) 
BGBl. I Nr. 27/2021 (NR: GP XXVII IA 967/A AB 423 S. 64.) 
BGBl. I Nr. 160/2021 (NR: GP XXVII RV 686 AB 715 S. 89. BR: AB 10592 S. 924.) 
[CELEX-Nr.: 32006L0123] 
BGBl. I Nr. 240/2021 (NR: GP XXVII IA 2092/A AB 1213 S. 135. BR: AB 10845 S. 936.) 
BGBl. I Nr. 113/2022 (NR: GP XXVII IA 2648/A AB 1566 S. 167. BR: AB 11060 S. 943.) 

Präambel/Promulgationsklausel 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
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5. Abschnitt 

Interdisziplinäre Gesellschaften mit Ziviltechnikern 

Voraussetzungen 

§ 37a. (1) Interdisziplinäre Gesellschaften mit Ziviltechnikern dürfen ausschließlich zur Ausübung 
weiterer beruflicher Tätigkeiten neben dem Ziviltechnikerberuf gebildet werden, wenn und insoweit dies 
nach den einschlägigen inländischen berufsrechtlichen Vorschriften zulässig ist. 

(2) Nach Maßgabe folgender Bestimmungen dürfen interdisziplinäre Gesellschaften mit 
Ziviltechnikern in jeglicher Art von Personen- und Kapitalgesellschaften des Unternehmensrechts, die in 
das Firmenbuch eingetragen werden können, gebildet werden. 

(3) Mindestens 50 Prozent der Gesellschaftsanteile und Stimmrechte an einer interdisziplinären 
Gesellschaft mit Ziviltechnikern muss von Ziviltechnikern mit aufrechter Befugnis gehalten werden, 
unter Berücksichtigung von Gesellschaftsanteilen und Stimmrechten an allfällig beteiligten 
Ziviltechnikergesellschaften und interdisziplinären Gesellschaften mit Ziviltechnikern. 

(4) Geschäftsführer und organschaftliche Vertreter für den Bereich der Ziviltechnikertätigkeiten der 
interdisziplinären Gesellschaft mit Ziviltechnikern dürfen nur natürliche Personen sein, die Gesellschafter 
mit aufrechter Befugnis sind. 

Firma 

§ 37b. (1) Die nach § 37a Abs. 1 gebildeten Gesellschaften haben im Firmennamen die Bezeichnung 
„interdisziplinäre Gesellschaft mit Ziviltechnikern“ und deren Berufsbefugnisse zu führen. Das Wort 
„Ziviltechniker“ kann in der Firmenbezeichnung mit „ZT“ abgekürzt werden. 

(2) In Geschäftspapieren sind die Namen und Befugnisse aller an der Gesellschaft beteiligten 
Gesellschafter anzuführen. 

Gesellschafter 

§ 37c. (1) Gesellschafter dürfen nur folgende Personen sein: 

 1. natürliche Personen, 

 2. Gesellschaften, die berechtigt sind, einen Ziviltechnikerberuf auszuüben, 

 3. interdisziplinäre Gesellschaften mit Ziviltechnikern und 

 4. Gesellschaften, die eine andere berufliche Tätigkeit befugt ausüben. 

(2) Gesellschafter müssen einen in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat der EWR 
oder der Schweizer Eidgenossenschaft gelegenen Hauptwohnsitz oder Firmensitz besitzen. 

(3) Über fachliche Fragen der Berufsausübung der interdisziplinären Gesellschaft mit 
Ziviltechnikern entscheiden in den jeweils zuständigen Gesellschaftsorganen ausschließlich die 
Gesellschafter, die die entsprechende Befugnis innehaben. Gegen den Willen jener Gesellschafter, die 
über die für den Gegenstand der Entscheidung fachlich einschlägige Befugnis verfügen, darf keine 
Entscheidung getroffen werden. Fachspezifische Tätigkeiten, insbesondere die Ausstellung von Urkunden 
gemäß § 3 Abs. 3, dürfen in interdisziplinären Gesellschaften mit Ziviltechnikern nur von Ziviltechnikern 
ausgeübt werden. 

Befugnis 

§ 37d. (1) Der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat einer 
interdisziplinären Gesellschaft mit Ziviltechnikern auf Antrag der Gesellschaft die Befugnis zur 
Ausübung des Ziviltechnikerberufs zu verleihen, wenn sie die Voraussetzungen gemäß diesem Abschnitt 
erfüllt. 

(2) Berufsbefugte interdisziplinäre Gesellschaften mit Ziviltechnikern sind im elektronischen 
Verzeichnis jener Länderkammer zu führen, in deren örtlichem Wirkungsbereich sich der Kanzleisitz der 
interdisziplinären Gesellschaft mit Ziviltechnikern befindet. Hat eine Gesellschaft keinen Sitz in 
Österreich, so hat sie für ihre Mitgliedschaft eine der in § 38 Abs. 1 Z 1 genannten Länderkammern 
auszuwählen und ist im elektronischen Verzeichnis dieser Länderkammer zu führen. 

Sonstige Bestimmungen 

§ 37e. Gesellschaften im Sinne dieses Abschnittes 

 1. unterliegen den einschlägigen inländischen berufsrechtlichen Vorschriften entsprechend ihren 
berufsrechtlichen Anerkennungen, 
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 2. haben Mitglied jener gesetzlichen beruflichen Vertretungen zu sein, der sie aufgrund ihrer 
berufsrechtlichen Anerkennungen anzugehören haben, sofern eine solche Vertretung existiert, 
und 

 3. dürfen keine Mandanten vertreten, deren Interessen durch Ausübung der Berufsbefugnis und 
anderer beruflicher Tätigkeiten der Gesellschaft und der Gesellschafter einander widerstreiten. 

Anwendung der Bestimmungen des 1. und 2. Abschnitts 

§ 37f. Die Bestimmungen des § 3 Abs. 3 bis 5, § 10, § 13 Abs. 2 hinsichtlich der Verlegung des 
Sitzes und der Genehmigung des neuen Siegels, § 14, § 16 Abs. 1 Z 1, Z 4 und Z 5 und Abs. 2, 3, 4 und 
10, § 24, § 25, § 28 hinsichtlich der Gesellschafter mit aufrechter Ziviltechnikerbefugnis sowie § 29 
Abs. 2, 3, 4 und 6 sind auf interdisziplinäre Gesellschaften mit Ziviltechnikern anzuwenden. 


